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Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG), der Verordnung zum Schutz gegen die 
Blauzungenkrankheit (BlauzungenV), der Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit (BlauzungenSchV), der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung und der Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum 
Schutz vor der Blauzungenkrankheit; 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Durchführung der Impfkampagne ge-
gen die Blauzungenkrankheit 
 
Das Landratsamt Dillingen a. d. Donau erlässt folgende  
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :  
 
1. Alle Halter von Schafen oder Ziegen haben ihre über drei Monate alten Schafe und Ziegen bis 

spätestens 30.08.2008 durch einen Tierarzt gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen. 
Die Immunisierung der Schafe und Ziegen erfolgt durch einmalige Impfung pro Kalenderjahr (Ri-
sikoperiode). 

 
2. Alle Halter von Rindern mit reiner Mutterkuhhaltung oder mit Weidehaltung haben ab Impfstoff-

verfügbarkeit bis spätestens 31.10.2008 alle über drei Monate alten Rinder durch einen Tierarzt 
gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen. Die Immunisierung der Rinder erfolgt durch 
eine zweimalige Impfung im Abstand von drei bis vier Wochen je Kalenderjahr (Risikoperiode). 

 
3. Vorbehaltlich eines Widerrufs sind von der Impflicht ausgenommen: 
 

- Rinder aus reiner Mutterkuhhaltung, die ohne Weidehaltung in reiner Stallmast gehalten 
werden; 

- Besamungs- oder Deckbullen von Mutterkuh- oder Weidehaltungen; 
- Tiere, die innerhalb der nächsten vier Wochen nach der Bestandsimpfung geschlachtet wer-

den sollen; 
- Tiere, bei denen eine Impfung mit einer Gefahr für Leib und Leben des Impfpersonals ver-

bunden ist; 
 



 
4. Tiere, die zum vorgesehenen Impftermin nicht impffähig sind, sind bei Erlangung der Impffähig-

keit unverzüglich zu impfen. 
 
5. Rinder- Schaf- und Ziegenbestände, denen vom Amt für Landwirtschaft noch keine zwölfstellige 

Registriernummer zugeteilt wurde (z. B. DE 09 775 XXX XXXX) müssen sich beim Veterinäramt 
des Landratsamtes Dillingen a. d. Donau (Telefon: 09071/51-280) umgehend registrieren lassen. 

 
6. Kosten werden für diesen Bescheid nicht erhoben. 
 
7. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als 

bekannt gemacht. 
 
 

Hinweise: 
 
1. Tierhalter, die entgegen § 4 Abs. 1a Satz 1 der EG-Blauzungenbekämpfungs-

Durchführungsverordnung ein dort genanntes Tier nicht impfen lassen, begehen eine Ord-
nungswidrigkeit, die gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 der EG-Blauzungenbekämpfungs-
Durchführungsverordnung i. V. m. § 67 Abs. 2 Nr. 1b des Tierseuchengesetzes mit Geldbuße bis 
zu 25.000 € geahndet werden kann. 

 
2. Eine evtl. Anfechtung dieser Verfügung hat gem. § 80 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes keine auf-

schiebende Wirkung. 
 
3. Nach § 69 Abs. 1 Nr. 1d Tierseuchengesetz kann Betrieben, die nicht geimpft haben, bei einem 

Ausbruch der Blauzungenkrankheit die Entschädigung versagt werden. 
 
 
      Gründe: 
 

I. 
 
Die Blauzungenkrankheit ist eine durch Insekten übertragene Viruskrankheit der Wiederkäuer, die 
sich nach ihrem erstmaligen Auftreten in Deutschland im Jahr 2006 in der Folgezeit rasant ausge-
breitet und insbesondere im Jahr 2007 zu schwerwiegenden Einzeltiererkrankungen bis hin zu exis-
tenzbedrohenden Tierverlustraten geführt hat. 
 
Insgesamt sind in Deutschland bisher über 22.000 Infektionen aufgetreten. Im Freistaat Bayern wur-
den im Jahr 2007 281 Erkrankungen von Tieren an der Blauzungenkrankheit registriert, davon ca. 
ein Drittel bei Rindern und zwei Drittel bei Schafen. 2008 waren es bisher 15 neue Fälle, mehrheit-
lich in Unterfranken. Um die weitere Ausbreitung der Blauzungenkrankheit einzudämmen, hat das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Schutzimpfung empfänglicher Tiere geschaffen. 
 
Die in Deutschland bestehende Impfpflicht für Rinder, Schafe und Ziegen soll das Auftreten und die 
Ausbreitung der Blauzungenkrankheit des Serotyps 8 in der vektoraktiven Zeit minimieren und da-
durch wirtschaftliche Folgeschäden mindern. Dieses Ziel lässt sich nur erreichen, wenn zügig ein 
möglichst hoher Anteil der Tierpopulation geimpft wird. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Dillingen a. d. Donau ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und 
örtlich zuständig gem. Art 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts vom 
08.04.1974 (GVBl S. 152, BayRS 7831-1-U), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 07.08.2003 
(GVBl S. 497) i. V. m. § 2 Abs. 1 der Zweiten Verordnung zum Vollzug des Tierseuchenrechts vom 
03.05.1977 (GVBl S. 255, BayRS 7831-1-2-U), zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.04.2003 
(GVBl S. 315) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 
23.12.1976 (BayVwVfG - BayRS 2010-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2002 (GVBl S. 
975). 



 
Die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit ist eine bundesrechtlich in § 4 Abs. 1a Satz 1 der EG-
Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung vom 31.08.2006 (eBAnz AT 46 2006 V1), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 02.05.2008 (BGBl. I S. 1599) geregelte Verpflichtung des Tierhal-
ters. Hiernach hat derjenige, der Rinder, Schafe oder Ziegen hält, die Rinder, Schafe und Ziegen 
seines Bestandes nach Maßgabe des Satzes 2 mit einem Impfstoff im Sinne des Absatzes 1 impfen 
zu lassen. Gem. § 4 Abs. 1 der EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung dürfen emp-
fängliche Tiere gegen Blauzungenkrankheit nur mit inaktivierten Impfstoffen, bei deren Herstellung 
Virusstämme des Serotyps 8 versendet worden sind, geimpft werden. 
 
Die in Ziffer 1 und 2 dieser Verfügung festgelegten Maßgaben für die Durchführung der Impfung 
beruhen auf § 4 Abs. 1a Satz 2 der EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung. Die 
zuständige Behörde legt hiernach den Zeitpunkt der Impfung sowie die näheren Einzelheiten ihrer 
Durchführung fest. Die Voraussetzung des § 4 Abs. 1a Satz 3 der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung für den Erlass der Verfügung ist dadurch geschaffen worden, dass die in 
der Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit (s. Art. 1 der 
Verordnung vom 02.05.2008, BGBl. I S. 1599) aufgezählten Impfstoffe abweichend von § 17c Abs. 1 
Satz 1 des Tierseuchengesetzes von der Zulassungspflicht für das Inverkehrbringen und das An-
wenden befreit wurden. Die festgelegten Maßgaben zur Impfung gegen die Blauzungenkrankheit 
sind notwendig und angemessen, um die Vorgaben des nationalen Impfplanes umzusetzen. 
 
Die Ausnahmen von der Impfpflicht in Ziffer 3. dieser Verfügung stützen sich auf § 4 Abs. 2 der EG-
Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung (VO(EG) 1266/2007). Ihnen stehen derzeit tier-
seuchenrechtliche Belange insbesondere das angestrebte Impfziel nicht entgegen. Rinder in Stall-
haltungen sind dem Vektor der Blauzungenkrankheit weniger stark ausgesetzt weshalb von Ihnen 
eine geringere Gefahr ausgeht. Beim bisherigen Tierseuchengeschehen hat sich gezeigt, dass bei 
den Rindern die größten wirtschaftlichen Schäden bei den Kühen und den weiblichen Nachzuchttie-
ren auftreten, so dass die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit bei dieser Tierart vorzugsweise 
auf diese Gruppe konzentriert werden kann. 
 
Durch die Impfung soll der für das laufende Jahr zu befürchtende wirtschaftliche Schaden infolge 
Tod der Tiere oder Fieber, Lahmheiten und Leistungsabfall gemindert werden. Diese Zielsetzung 
kann nur erreicht werden, wenn eine möglichst vollständige Impfung aller Rinder, Schafe und Ziegen 
erfolgt und diese Tiere zum Zeitpunkt der höchsten Insektenaktivität einen belastbaren Impfschutz 
aufweisen. Darüber hinaus kann nur die Impfung die Weiterverbreitung der Krankheit langfristig ver-
hindern. 
 
Der Widerrufsvorbehalt in Ziffer 3 dieser Verfügung stützt sich auf Art. 36 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 
BayVwVfG und soll z. B. bei einem veränderten epidemiologischen Verlauf der Blauzungenkrankheit 
eine problemlose Einbeziehung bisher ausgenommener Tiere in die Impfpflicht ermöglichen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schrift-
lichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der 
auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Da die für die Durchführung der Schutz-
impfung festgelegten Maßgaben wegen der Eilbedürftigkeit unverzüglich greifen müssen, wurde von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kostenentscheidung 

 
Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art. 7 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchen-
rechts. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung für Landwirte 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann jeder Adressat innerhalb eines Monats nach ihrer Bekannt-
gabe entweder Widerspruch einlegen (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erheben (siehe 2.). 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Dillingen a. d. Donau einzu-
legen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgas-
se 4, 86152 Augsburg schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einle-
gung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn Klage eingelegt wird: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
 
Die Aussetzung der Vollziehung kann beim Landratsamt Dillingen a. d. Donau oder der Regierung 
von Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augsburg, die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, beantragt 
werden. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung für Nicht-Landwirte 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht, Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.  
 
Die Aussetzung der Vollziehung kann beim Landratsamt Dillingen a. d. Donau, die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 
4, 86152 Augsburg, beantragt werden. 
 
 
 



 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde im Bereich des Landwirtschaftsrechtes ein fa-
kultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen 
Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. 

 
- Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist 

unzulässig.  
 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
 
 
 

Dillingen a. d. Donau, den 03.06.2008 
Landratsamt Dillingen a. d. Donau 
 
gez. 
 
Alefeld 
Oberregierungsrat 
 
 
 

 

 

Dillingen a.d.Donau, 3. Juni 2008  
Leo Schrell, Landrat 
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